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Sehr geehrte Damen und Herrn

Ich freue mich sehr Sie zur Buchpräsentation in Wien ins Moya, Museum of Young
Art im Palais Schönborn einladen zu dürfen.

Freitag 26. Nov. 2010  19:00 Empfang mit einem Glas Sekt
19:30 Buchpräsentation und Lesung bis. ca. 21:30
Palais Schönborn Renngasse 4, wenige Schritte von der „Freyung“

Ich werde mein neues Buch
„EU-Austritt, denn Freiheit ist mein Bürgerrecht“
der Presse und geladenen Gästen vorstellen.
Das Motto des Abends:
„Nicht das Gesetz, sondern das Recht ist heilig!“
(Heinrich Triepel 1868 - 1946 deutscher Jurist, Staats- und Völkerrechtler. Gründer und erster Vorsitzender der
Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. Quelle: C. Schmitt, Verfassungslehre 4. Auflage)

Über Ihr Kommen würde ich mich sehr freuen

(U.A.w.g. unter verlag@hanael.at) Karin E. J. Kolland



EU-Austritt
denn Freiheit ist mein Bürgerrecht
Der Verrat an den Völkern Europas
und Klage gegen die EU-Verträge

Das vorliegende Werk ist ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der Europäischen Union, und damit
auch der Politik in den Mitgliedstaaten der EU. Es zeigt anhand der einzelnen Artikel des EU-Vertrags,
wie darin allgemein anerkannte Grundlagen der Demokratie so ausgehebelt werden, dass es einem
Staatsstreich gleichkommt. Dieser skandalöse Tatbestand ist bisher wohl den wenigsten Parlaments-
und Regierungsmitgliedern und noch weniger den Bürgern der EU-Länder klar geworden. Das
verwundert nicht, wenn man weiß, dass z.B. den deutschen Bundestagsabgeordneten der 388
Seiten starke Vertragstext in konsolidierter Form (d.h. als lesbarer Text) nachweislich erst unmittelbar
vor der Abstimmung darüber vorgelegt wurde und es ihnen deshalb unmöglich war, den Vertragstext
voll zu erfassen und in seinen Konsequenzen zu begreifen.

Das Buch zeigt anhand dieses „Vertrags über die Europäische Union“ in der Fassung des
Lissabonvertrags, was jetzt auf die Bürger zukommt. Es beschreibt, wie in der EU Entscheidungen
gefällt werden und Gesetze entstehen. Dabei beleuchtet es auch den Einfluss der Lobbygruppen, von
denen einige freien Zugang zu den Einrichtungen der EU haben. Ein ausführlicher Teil ist den
Vereinbarungen über militärische Einsätze gewidmet. Dabei ist die Feststellung wichtig, dass der EU-
Vertrag Vorrang vor den Verfassungen der Mitgliedstaaten hat.

Eine Pflichtlektüre für jedermann, ganz besonders aber für jeden politisch Tätigen!

Vorwort von Prof. Dr. Klaus Buchner
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Auch der Politik gilt seit vielen Jahren ihr Interesse. Bereits
zu Zeiten von LH Krainer engagierte Sie sich im "Krainer
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Das Buch und seine Entstehung:
„EU-Austritt
denn Freiheit ist mein Bürgerrecht
Der Verrat an den Völkern Europas
und Klage gegen die EU-Verträge“

Im Herbst 2009 wurde ich wachgerüttelt als ich erfuhr,
dass der in der Steiermark weitum bekannte und
beliebte Arzt Dr. Loibner „Berufsverbot“ bekam. Grund
hierführ war seine impfkritische Einstellung und eine
Fachpublikation zum Thema Impfungen. Zur gleichen
Zeit beobachtete ich mit Empörung eine groß angelegte
mediale Impfwerbung, die mit einer Angstpropaganda
die Menschen und vorallem Kinder und schwangere
Frauen zu H1N1 Impfungen hintrieb. Von einem
unguten Gefühl begleitet begann ich zu recherchieren
und entdeckte bald, dass die Impfstoffe sehr bedenklich
waren und die Statistiken wiedersprüchliche Zahlen
aufwiesen. Ich war wirklich in schwerer Sorge, dass
Menschen durch die Impfungen geschädigt würden und
leitete eine Volksanwaltbeschwerde ein und machte
Presseaussendungen. Heute, ein Jahr später wurde die
Geschichte endlich auch im Europaparlament
behandelt und uns, den impfkritischen Aktivisten, wurde
Recht gegeben. Es war eine profitorientierte
Kampagne, die über die WHO die Menschheit zu
überrollen versuchte!

Im Zuge dieser  Arbeit begann ich mich tiefer mit den juristischen Hintergründen und der Politik der
Europäischen Union zu beschäftigen. Mir wurde bewusst, dass die Bürger Österreichs, ja die Bürger
aller europäischen Mitgliedstaaten ganz offentlich nicht, schlecht oder gar falsch über die
Europäischen Verträge, die rechtlichen Grundlagen, die Arbeitsweise der EU und vorallem den
Lissabonvertrag informiert wurden. So nahm das Buchprojekt konkrete Formen an. Ich wollte den
Lissabonvertrag Kapitel für Kapitel wiedergeben, beleuchten und in einfacher Sprache leicht
verständlich dem Bürger erklären, begleitet von vielen anschaulichen Praxisbeispielen einerseits und
der geschichtlichen, staatsrechtlichen und völkerrechtlichen Grundlage andererseits. Ich hoffe es ist
mir mit diesem Buch gelungen eine fundierte aktuelle Staatsbürgerschaftskunde an die Leser
weitergeben.
Möge sich jeder Leser selbst ein Bild machen und selbst beurteilen, ob ein Verbleib in der
Europäischen Union klug ist, oder ob ein Austritt aus der Europäischen Union notwendig ist um die
bürgerliche Freiheit, Demokratie, Staatshoheit, Neutralität, Frieden und die Menschenrechte auch für
die Zukunft unserer Kinder zu schützen und zu bewahren.

Es gibt keinen Staat „oberhalb“ der Menschen,
der berechtigt wäre, die Menschen „unter ihm“ als Untertanen zu einem

gemeinsamen Leben zu zwingen!
Das Recht der Autonomie des freien Willens

erfordert Gebietshoheit und beinhaltet
das Recht auf Abgrenzung.

DOWNLOAD Cover Buch
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http://www.hanael.at/uploads/eu-austritt-jpg.jpg
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Leseprobe

Freiheit ist ein Geburtsrecht

Freiheit bedeutet, die Autonomie
des freien Willens

des Menschen zu verwirklichen.

Es genügt nicht, die Autonomie des freien Willens und die Freiheit bloß anzuerkennen oder zu be-
schwören. Es genügt nicht, sie in Grundgesetzen, also in der Verfassung, bloß zu verankern, wenn sie
nicht angewendet wird. Es genügt nicht, die Begrenzung von Herrschaft durch die Grundrechte gesetz-
lich zu verankern, denn solche nur am Papier begrenzte Herrschaft verbunden mit einer schwammigen
Appeasementpolitik1 macht noch keinen Rechtsstaat aus. Es genügt nicht, sich den Slogan der Men-
schenrechte2 schöntuerisch auf die Fahnen zu heften, wenn die Rechte der Menschen nicht real zur
Anwendung kommen. Ein monarchisch liberaler Konstitutionalismus und Bürokratismus bedient sich
der rechtsstaatlichen Prinzipien bloß in scheinheiliger Art und Weise und versteht es, die Rechte jener
zu beugen, die sich keinen gewieften Rechtsanwalt leisten können. Die Ordnung, die von so einem
Staat oder einer Union ausgeht, kann eine Gesetzesordnung sein, die aber nicht zugleich schon eine
Rechts ordnung ist. Das Herrschaftsprinzip mit der Macht, Gesetze zu erlassen, missachtet das Recht
des einzelnen Menschen auf Selbstbestimmtheit durch die Autonomie des ihm angeborenen freien
Willens. Soll also der anerkannte Grundsatz von Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-Schwesterlichkeit
nicht nur festgeschrieben, sondern tatsächlich verwirklicht werden, so muss ein Staat sich aus der
Autonomie des freien Willens seines eigenen Volkes als seiner Staatsbürgerschaft, legitimieren.

Vor allem die Staatsform der Republik und der republikanische Bundesstaat bietet eine Verfassung,
um die Souveränität des Volkes als freie Staatsbürger zu verwirklichen. Daran müsste weitergearbeitet
werden, um wie in der Schweiz eine direkte Bürgerdemokratie weiter auszubauen. Denn Recht gibt es
nur in der Republik, deren Staatsgewalt vom Volk ausgeht (Art. 20 Abs. 2 S. 1GG)1, und Recht gibt es
in der Republik auch nur dann, wenn die Staatsgewalt in ihrer dreigeteilten Form als Legislative, Exeku-
tive und Judikative auf dem Volkswillen begründet ist. Das Volk hat also das Bestimmungsrecht und die
Bestimmungsgewalt inne, welche Gesetze erlassen werden, wie sie auszuführen, also zu exekutieren
sind und wer die Judikative übernimmt. Es liegt in der Hand des Volkes, mittels demokratischen Prin-
zips zu bestimmen. Es sollte diskutiert werden, welches demokratische Prinzip für das Volk das Beste
ist, und eben nicht das Beste für die Herrschaft, die es in einer echten Demokratie eigentlich nicht mehr
geben darf. Somit sollten alle wichtigen Gesetzesentwürfe und Gesetzesänderungen dem Volke vorge-
legt werden, mit genügend langen Fristen um Einsicht und Einspruchsrechte zu gewährleisten, bevor
diese beschlossen werden. Es liegt auch in der Hand des Volkes, über die Auswahlverfahren der Exekutiv-
beamten und der anzuwendenden Exekutivmittel zu entscheiden und zu bestimmen, mittels derer die
Gesetze exekutiert werden. Es liegt in der Hand des Volkes, zu bestimmen, nach welchem Auswahl-
verfahren und Volksmitbestimmungsrecht Richter und Vertreter der Judikative bestellt oder auch ent-
lassen werden. Verletzen Organe der Republik die Rechtsgrundlagen und die Souveränität seiner eige-
nen Staatsbürgerschaft, wird aus dem Rechtsstaat bloß ein Gesetzesstaat, der in die alten Hierarchien

1 Beschwichtigungspolitik, die Ideale vorgibt aber weder sichert noch verteidigt.
2 Univ. Prof. Dr. K. A. Schachtschneider: „Die Menschenrechte, die auch weitere nicht angeführte Grundrechte umfassen, sind in
sogenannter zweiter und dritter Generation zu wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten bzw. Rechten an den Lebensgrundlagen,
Rechten auf Entwicklung und auf das Menschheitserbe weiterentwickelt. Es geht vor allem um ökonomische und soziale Rechte, wie
das „Recht auf Arbeit“ (Art. 11 IPwirtP), auf „soziale Sicherheit“ (Art. 9 IPwirtR), „angemessenen Lebensstandard“ (Art. 11 IPwirtR),
„ausreichende Ernährung, Bekleidung und Unterbringung“ (Art. 11 IPwirtP), auf ein „Höchstmaß an körperlicher, geistiger Gesundheit“
( Art. 12 IPwirtR) und auf „Bildung“ (Art. 13 IPwirtR). Die Grundlage aller Rechte ist aber die „Freiheit als das Recht auf Recht.“



des Herrschaftsprinzips zurückfällt und nicht mehr in der Lage ist, Recht und Sittlichkeit zu erbringen.
Es darf vorweggenommen werden, dass die Republik Österreich als Parteienoligarchie2 den hohen

Anspruch der Volkssouveränität nicht zur Genüge erbringt! Dies zeigt alleine schon die schlechte Wahl-
beteiligung der Bürger, wofür es nur einen einzigen Grund gibt: Die Bürger sind unzufrieden und lehnen
die Parteienherrschaft3 weitgehend ab. Parteienherrschaft ist meistens selbstsüchtig und auf den eige-
nen Vorteil und Erhalt der Macht bedacht. Parteien in der derzeitigen Form als „Bündnisse“ sind
undemokratisch und ohne Recht, also widerrechtlich, da die Rechtlichkeit in der Demokratie und Repu-
blik nur vom Volk ausgehen kann. Duldet aber das Volk die Parteienoligarchie, ja legitimiert diese durch
immer wiederkehrende Wahl und verleiht ihr somit Zustimmung, so erschafft das Volk selbst aus einem
Unrecht ein Gesetz, das aber dennoch niemals ordentliche (universelle), wohl aber befristet zeitlich
gesetzeskräftige Staatsgrundlage sein kann. Denn der autonome Wille des Volkes kann Gutes oder
Schlechtes hervorbringen.

Alles Leben entstammt dem Universum, kommt von Gott und alles Leben ist an die natürlichen
Gesetze der Natur und des Universums gebunden. Der einzelne Mensch ist niemals alleiniger Herr sei
nes Lebens, ihm kommen lediglich partielle Herrlichkeit und partielle Heiligkeit (Ganzheit) zu, also
Mitschöpfertum, da er immer auch Geschöpf bleibt.

Aber selbst der Wille des Volkes
kann niemals RECHT abschaffen, denn RECHT

ist mit dem Menschen geboren und in letzter Instanz vom Universum, von Gott gegeben.

Sich nicht an Wahlen zu beteiligen, wird von vielen Bürgern als ein Akt der Freiheit und des Ausdrucks
des autonomen freien Willens angesehen. Mangels besseren Wissens, also mangels besserer rechtli-
cher und ethischer Bildung (ein Versäumnis der Politik, diese Bildung ihren Bürgern und Kindern nicht
angeboten zu haben) gehen die Menschen in den Rückzug und meiden die Wahlurnen, um sich so
wenigstens der persönlichen Verantwortung zu entziehen, da sie sich nicht durch zustimmende Wahl an
politischen Fehlentwicklungen mitschuldig machen wollen. Das Volk trägt keine tatsächliche Schuld an
Verträgen, die von der herrschenden politischen Klasse ohne regelmäßige und wiederholte Volksabstim-
mungen abgeschlossen wurden und die zwar notdürftig gesetzlich aber keineswegs rechtlich genügen.
Das Volk wird von den Politikern nicht umfassend und wahrheitsgetreu informiert, sondern mit (bewuss-
ter?) Desinformation ins Abseits geschoben. Die politischen Vertreter werden von Anfang an zu „Gehor-
sam in Verschwiegenheit gegenüber der Partei“1 verpflichtet, in gelobter Geheimhaltungspflicht. Sie er-
fahren selbst nicht, was in den oberen Etagen der Parteipolitik und der Unionspolitik vorbereitet wird.
Parteipolitik ist somit eigentlich geheime Verschwörungspolitik. Die Bürger werden zu Untertanen, die ihre
Rechte verlieren. Diese Schuld trägt die herrschende politische Klasse eindeutig selbst und sie muss
dafür auch endlich zur Verantwortung gezogen werden.

1 Univ. Prof. Dr. K.A Schachtschneider, Prinzipien des Rechtsstaates 2. Kap. III S. 9-10)
2 Oligarchie, Parteienherrschaft genannt, bezeichnet eine kleine Gruppe, die sich zusammenschließt, um über eine große Gruppe von
Menschen zu herrschen.
3 Parteienherrschaft verhindert direkte (Volks- bzw. Bürger-)Demokratie.
Siehe (Seite 459) „Gelöbnis zur Verschwiegenheit“, das politische Mandatare an Parteien bindet, statt an das Volk und seine Bürger.

1  ZB. Gelöbnisformel WKO: Siehe Seite 378



Der Verlag – Autoren

Bücher mit Seele – kein Werbeslogan, sondern der mit Leben erfüllte Leitspruch des „Hanael Bücher
mit Seele“-Verlags.
Zum Verlagsprogramm gehören vorwiegend Fachbücher, aber auch Romane und Lyrik, sowie CD/
Hörbücher zu den Themen, die Menschen im privaten, persönlichen wie auch im öffentlichen,
gesellschaftlichen Leben bewegen. Patentrezepte wird der Leser hier nicht finden, dafür liebevolle
Lebens- und Orientierungshilfe für den eigenen Weg.

Karin E. J. Kolland ist die Hauptautorin des Verlags – und sie ist ein Mensch, der Spiritualität lebt.
„Wahre Spiritualität bringt Freiheit,“ sagt sie, „das will ich mit meinen Büchern zeigen. Spiritualität ist
nichts weltfremdes, abgehobenes sondern beweist sich im bewussten, verantwortungsvollen Leben
ganzheitlich im Hier und Jetzt. Wird der Beweis im eigenen Leben nicht erbracht, dann ist der Begriff
Spiritualität nur eine Floskel ohne Grund und Boden.“
In ihren Fachbüchern über intuitives Reiki, Kosmologie und philosophische Weltanschauung baut sie
einerseits fundamentiert auf traditionellen Lehren auf, geht aber anderseits weit über die Traditionen
hinaus in eine ganzheitliche Philosophie hinein. So will sie beispielsweise aufzeigen, dass die
naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten mit den geisteswissenschaftlichen Lehren im Einklang
stehen. Sie fordert auf bei sich selbst beginnend in der globalen Vernetzung, eine harmonische
Abstimmung der wirtschaftlichen, politischen, sozialen und individuell privaten Beziehungen
anzustreben, um das eigene Potenzial zu entfalten und erfolgreich einzusetzen.

In ihrem neuestes Buch „EU-Austritt, denn Freiheit ist mein Bürgerrecht“ konkretisiert sie ihren
Anspruch auf politische Freiheit indem sie an die Verantwortung der Staatsbürger appelliert, damit
die demokratischen Rechte der Bürger in den europäischen Staaten erhalten und weiter ausgebaut
werden. Sie versteht es in den europäischen Reformverträgen die Strukturen eines feudalistischen
Herrschaftsanspruches aufzudecken und einen neuen Weg zu weisen, der in eine humanistische
europäische Zukunft führen soll, in der die „halbe Aufklärung“ von der Schiller sprach im Sinne einer
Weiterführung des kathegorischen Imperativs von Immanuel Kant als die „Vernunft der Liebe“ zu
einer „ganzen Aufklärung“ herangeführt wird.

Weder Belehrung noch Berieselung, sondern Inspiration und Entwicklungsmöglichkeiten, soll der
Leser in einem Buch finden. Deshalb hat Karin E. J. Kolland neben ihren Fachbüchern auch den
Entwicklungsroman und Lyrik in „healing-art“ neu belebt. In diese Sparte gehören die Bücher über
Wahrheitssuche und Seelenfragen vor zeitgemäßer Kulisse.

Zahlen und Fakten

Mit einer Gesamtauflage, die an die Hunderttausend Bücher heranreicht innerhalb von einigen
Jahren, ist dem Hanael-Verlag das feine Kunststück gelungen, in der deutschsprachigen und nun
auch russischen Lesewelt einen Samen für ganzheitliche Literatur zu pflanzen. Der Erfolg von
Hanael wächst mit der zunehmenden Zahl von Lesern, die lieber mittels Literatur kommunizieren
statt diese zu konsumieren, die sich bewusst weiterentwickeln, statt von den Umständen bewegt zu
werden.



Die Freyung ist einer der größten und berühmtesten Plätze in der
Wiener Altstadt. Sie befindet sich zwischen dem Platz Am Hof und
dem Schottenstift im 1. Wiener Gemeindebezirk Innere Stadt.
Ursprünglich hieß der Platz „Gegend bei den Schotten“. Diese
Bezeichnung spielte auf das Kloster an, welches 1158 von irischen
Mönchen erbaut wurde, die unter Heinrich Jasomirgott nach Wien
geholt wurden. Das Schottenkloster gewährte Befreiung von der
städtischen Gerichtsbarkeit, daher kommt wahrscheinlich das Wort
„Freyung“.

In Wien gibt es zwei Palais, die als Palais Schönborn bezeichnet
werden. Eines im achten und eines im ersten Bezirk.
Jenes im ersten Wiener Bezirk war ursprüngliche das Palais
Batthyány, jetzt Palais Schönborn. Erbaut wurde das Palais an der
Renngasse 4 im 1. Wiener Bezirk in den Jahren 1693 bis 1698.
Fischer von Erlach erbaute es für A. Batthàny und gab der
Innenbemalung seinen unverwechselbaren Stil. Das Palais ist
momentan im Besitz der Johann Philipp Stiftung und es können
einige exklusive Teile des Palais für Veranstaltungen gemietet
werden.

Rezensionsexemplare

Rezensionsexemplare können jedezeit als e-book angefordert werden unter verlag@hanael.at
Rezensionsexemplar als printbook bestellen Sie bitte unter Nennung des Mediums und des
Zeitpunktes der Erscheinung der Rezension. Nach Erscheinen der Rezension möchten wir Sie bitten,
uns zu Dokumentationszwecken einen Beleg bzw. Link über die Veröffentlichung der Rezension
zuzusenden.
Wir versuchen, allen Rezensionsanfragen gerecht zu werden, können jedoch der Bitte um ein
gedrucktes Rezensionsexemplar nur teilweise nachkommen, da wir nur ein begrenztes Kontingent
an Freiexemplaren zur Verfügung haben.

Rückfragehinweise richten Sie bitte an

Karin E. J. Kolland

Hanael Bücher mit Seele
Karin E. J. Kolland Verlags KG
FN 243746a, Landesgericht ZRS Graz
Kaltenbrunn 23
8200 Gleisdorf

Tel. 0043 3112 7767
Handy 0043 7354777

E-Mail: verlag@hanael.at

http://www.hanael.at
http://www.intuitivesReiki.at

http://www.kuthumi.at
www.eu-austritt-volksbegehren.at

http://euaustrittvolksbegehren.blogspot.com/
http://www.youtube.com/KarinKolland

http://www.facebook.com/ EU-Austritt-Volksbegehren/
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